
 

 

     

     
  

Beitragsordnung des „Rheinsüd Köln e.V.“    Gültig ab: 01.07.2026  

  

Entsprechend §6 „Mitgliedsbeiträge, Gebühren“ der Satzung des   

Rheinsüd Köln e.V. wurde folgende Beitragsordnung aufgestellt:  

  

Monatliche Beitragssätze  

  

 Gruppierung  per  

Lastschrift  

 Fußball normal   € 30,-- 

 Fußball 2.Kind   € 27,-- 

 Fußballkindergarten  € 15,-- 

 Inklusionsangebot Fußball € 15,-- 

 Volleyball  € 12,-- 

 Gymnastik  € 10,-- 

 Inaktive  € 10,-- 

  

Gebühren  

  

Folgende Gebühren können in Rechnung gestellt werden:  

  

  

   

 

 

 

Fällige Zahlungen werden per SEPA-Lastschrift-Einzugsverfahren abgebucht. Das 

SEPA-Mandat wird vom Kontoinhaber im Aufnahmeantrag des betreffenden Mitgliedes 

erteilt.   

Die Einzugstermine bis auf Fußball finden regelmäßig halbjährlich bis zum 10. 

Arbeitstag im Januar und Juli eines Jahres statt.  

Die Einzugstermine Fußball finden regelmäßig vierteljährlich bis zum 10. 

Arbeitstag im Januar, April, Juli und Oktober eines Jahres statt.  

Unterjährig für Ersteinzüge gelten die Termine jeweils bis zum 10. Arbeitstag 

eines Monats.  

Bei minderjährigen Mitgliedern haften die Erziehungsberechtigten für die 

Beitragsschuld.  

  

Köln, den 01.07.2026 

 Mtl. Aufschlag bei Zahlungsart Überweisung € 1,-- 

 

Aufnahmegebühr Fußball Junioren 

-inkludiert einen Gutschein beim Ausrüster-   € 35,-- 

 Aufnahmegebühr Fußball Senioren   € 15,-- 

 
Rücklaufgebühr bei Lastschriften  

seitens der Sparkasse  
€ 5,-- 

 Zahlungserinnerung  € 5,-- 

 Mahnung  € 10,-- 


